
811.314

Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung 
der Patienten und Patientinnen

vom 3. Dezember 1996 (Stand 1. Januar 2013)

1. Grundsätze

§  1 * Geltungsbereich
1 Diese Verordnung gilt für Patienten und Patientinnen, die in einer öffentlichen oder 
privaten Einrichtung des Gesundheitswesens mit einer öffentlichrechtlichen Träger-
schaft oder einem öffentlichen Leistungs- oder Versorgungsauftrag stationär behan-
delt oder betreut werden.
2 Zusätzlich anwendbar sind die Bestimmungen des Gesundheitsgesetzes1) über die 
Patientenrechte. 
3 Kann diesen Erlassen keine Vorschrift entnommen werden, sind die Bestimmun-
gen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches2) und des Obligationenrechts3) anwend-
bar. 

§  2 * Rechtsweg
1 Soweit kein anderer Rechtsweg vorgesehen ist, richten sich Streitigkeiten über die 
Rechtsstellung der Patienten und Patientinnen nach der Natur des Rechtsverhältnis-
ses zwischen dem Patienten oder der Patientin und der betroffenen Einrichtung.

§  3 Einführung in den Betrieb der Einrichtung *
1 Die Patienten und Patientinnen sind über ihre Rechte und Pflichten in verständli -
cher Weise zu informieren. Sie werden in den Tagesablauf der Abteilung, in die sie 
aufgenommen werden, eingeführt. *
2 Die Namen der behandelnden Ärzte und Ärztinnen sowie des Pflegepersonals sind 
ihnen bekanntzugeben.

§  4 Wahrung der Privatsphäre
1 Die Privatsphäre der Patienten und Patientinnen ist zu wahren.

1) 810.1  
2) SR 210
3) SR 220

* Änderungstabelle am Schluss des Erlasses
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§  5 Besuche
1 Die Patienten und Patientinnen haben das Recht, innerhalb der festgesetzten Zeiten 
Besuche zu empfangen, sofern ihr Zustand dies erlaubt.
2 Sie können sich Besuche verbitten.

§  6 Wünsche
1 Auf die Wünsche der Patienten und Patientinnen, ihrer Angehörigen und gesetzli-
chen Vertretung ist Rücksicht zu nehmen, soweit sich dies ärztlich, pflegerisch und 
betrieblich verantworten lässt.
2 … *

§  7 Pflichten
1 Die Patienten und Patientinnen haben die Anordnungen des Personals zu befolgen 
und dieses bei der Behandlung und Pflege zu unterstützen.
2 Sie haben auf die Mitpatienten und Mitpatientinnen Rücksicht zu nehmen.
3 Bei schweren Verstössen gegen ihre Pflichten können sie aus der Einrichtung ent-
lassen oder in eine andere Abteilung verlegt werden, sofern dadurch weder ihre Ge-
sundheit noch diejenige anderer Personen gefährdet wird. *

§  8 Sozialberatung, Seelsorge
1 Die Patienten und Patientinnen können sich bei sozialen Problemen beraten lassen.  
Sie haben zudem das Recht, einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin beizuziehen.

2. Information, Behandlung

§  9 Mitwirkungspflicht
1 Die Patienten und Patientinnen haben vollständig und wahrheitsgemäss die für die 
Untersuchung, Behandlung und Pflege notwendigen Angaben über ihre Person, ihre 
Familie und ihre Umgebung zu machen.

§  10 Information, Zustimmung
1 Die vorgängige Information und Zustimmung nach § 33a des Gesundheitsgeset-
zes1) darf nur in Notfällen unterbleiben.  Sie ist  nachzuholen, sobald der Gesund-
heitszustand es erlaubt. 

1) 810.1  
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2 Die Information ist schonend vorzunehmen, wenn vorauszusehen ist, dass sie den 
Patienten oder die Patientin übermässig belastet oder den Krankheitsverlauf ungüns-
tig beeinflusst.  Verlangen der Patient oder die Patientin eine vollumfängliche In-
formation, ist sie ihnen zu erteilen.
3 Angehörige und Drittpersonen dürfen nur mit  Einverständnis des Patienten oder 
der Patientin über deren Gesundheitszustand informiert werden. Das Einverständnis 
für die Information des Gatten oder der Gattin, der Person, die mit dem Patienten 
oder der Patientin in Lebensgemeinschaft steht und der Eltern minderjähriger Kinder 
wird vermutet. *

§  11 Nicht urteilsfähige Patienten und Patientinnen
1 Sind die Patienten und Patientinnen nicht urteilsfähig, haben deren nächste Ange-
hörige oder deren gesetzliche Vertretung die Zustimmung zur Vornahme der nötigen 
medizinischen Vorkehren zu erteilen, soweit eine Vertretung zulässig ist.
2 Verweigern die nächsten Angehörigen die Zustimmung, haben sie dies auf Verlan-
gen des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin unterschriftlich zu be-
stätigen. Verweigert die gesetzliche Vertretung die Zustimmung, ist die Zustimmung 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erforderlich. *
3 In Notfällen kann im Rahmen von § 33b des Gesundheitsgesetzes1) auf die Zustim-
mung verzichtet  werden,  wenn die Zustimmungsberechtigten  nicht rechtzeitig er-
reichbar sind oder deren Entscheid nicht rechtzeitig eintrifft.
4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gesundheitsgesetzes über die Patien-
tenverfügung und über den Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen. *

§  12 * Urteilsfähige nicht handlungsfähige Patienten und Patientinnen
1 Sind die Patienten oder Patientinnen urteilsfähig, aber minderjährig oder unter um-
fassender Beistandschaft, ist vor grösseren oder mit erheblichen Risiken verbunde-
nen Eingriffen auch deren gesetzliche Vertretung zu informieren.
2 Diese Information hat zu unterbleiben, wenn der Patient oder die Patientin wider -
spricht oder der Grund für die umfassende Beistandschaft in keinem Zusammenhang 
mit dem medizinischen Eingriff steht.

§  13 Behandlungsauftrag
1 Der Behandlungsauftrag umfasst alle Vorkehren, die nach den Erkenntnissen der 
medizinischen  Wissenschaft  zur  Besserung des  Gesundheitszustandes  nötig  sind. 
Bei unheilbar kranken und sterbenden Menschen umfasst  der Behandlungsauftrag 
auch die angemessene Behandlung mittels medizinischer, pflegerischer und beglei-
tender Palliativmassnahmen. *

1) 810.1  
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2 Die Patienten und Patientinnen können jederzeit die Vornahme einzelner medizini-
scher Vorkehren ablehnen oder den Behandlungsauftrag gänzlich widerrufen. Beste-
hen sie entgegen dem ärztlichen Rat auf Abbruch der Behandlung oder Entlassung 
aus der Einrichtung, haben sie dies auf Verlangen des behandelnden Arztes oder der 
behandelnden Ärztin unterschriftlich zu bestätigen. *

§  14 Ausdehnung von Operationen
1 Zeigt sich im Verlaufe einer Operation, dass sie über das der betroffenen Person 
bekanntgegebene Mass hinaus ausgedehnt werden muss, damit eine ernsthafte Ge-
fährdung oder ein nicht wiedergutzumachender  Nachteil vermieden werden kann, 
sind die operierenden Ärzte und Ärztinnen zur Ausweitung berechtigt, wenn sie im 
Interesse und mit mutmasslicher Einwilligung der betroffenen Person handeln.

§  15 Nachbehandlung
1 Die einweisenden oder nachbehandelnden Ärzte und Ärztinnen sind über den Zu-
stand der Patienten und Patientinnen und die erforderlichen weiteren Massnahmen 
rechtzeitig zu unterrichten.
2 Die Patienten und Patientinnen und gegebenenfalls ihre nächsten Angehörigen sind 
über die Pflege und die Behandlung nach der Entlassung zu unterrichten. Nach Mög-
lichkeit sollen sie zur Selbsthilfe angeleitet oder auf geeignete Hilfsdienste aufmerk-
sam gemacht werden.

§  16 Krankengeschichte
1 Über die Patienten und Patientinnen wird eine Krankengeschichte geführt.  Diese 
bleibt Eigentum der Einrichtung und wird während mindestens zehn Jahren nach 
Abschluss der letzten Behandlung aufbewahrt. *
2 Besteht für weitere Aufbewahrung kein Bedarf, wird die Krankengeschichte ver-
nichtet. Auf schriftliches Gesuch des Patienten oder der Patientin kann die Kranken-
geschichte stattdessen herausgegeben werden.

§  17 Einsicht in die Krankengeschichte
1 Der Patient und die Patientin kann namentlich Einsicht in folgende Unterlagen oder 
Kopien davon verlangen:

1. Ergebnisse  apparativer  Untersuchungen  wie  Röntgenbilder,  Laborbefunde, 
EKG- und EEG-Befunde;

2. Aufzeichnungen  über  diagnostische,  therapeutische und pflegerische  Mass-
nahmen;

3. klinischer Status;
4. eigene anamnestische Angaben;
5. Ergebnisse von Testen;
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6. Operationsberichte.
2 Die  Einsicht  kann  mit  Rücksicht  auf  schutzwürdige  Interessen  Dritter  einge-
schränkt werden.
3 Keine Einsicht hat der Patient und die Patientin in:

1. persönliche Notizen der Ärzte und Ärztinnen oder des Pflegepersonals;
2. Angaben über Drittpersonen.
4 Für das Vorlegen der Unterlagen und die Anfertigung von Kopien ist in der Regel  
eine kostendeckende Gebühr zu erheben.

§  18 Einsicht durch Dritte
1 Auskünfte an Dritte oder deren Einsichtnahme setzt das Einverständnis des Patien-
ten und der Patientin voraus. Das Einverständnis wird beim Gatten oder bei der Gat-
tin sowie der Person, die mit dem Patienten oder der Patientin in Lebensgemein-
schaft steht, vermutet.
2 Ist  der Patient oder die Patientin minderjährig oder unter umfassender Beistand-
schaft, steht das Recht auf Auskunft und Einsicht in die Krankengeschichte auch der 
gesetzlichen Vertretung zu, soweit der urteilsfähige Patient oder die Patientin nicht 
widersprechen. *

3. Besondere Bestimmungen für psychisch kranke, süchtige und 
zwangseingewiesene Personen

§  19 Aufnahme
1 Die Patienten und Patientinnen haben den Eintritt auf eigenes Begehren durch Un-
terzeichnung eines Aufnahmegesuches  zu bestätigen.  Wenn sie dazu nicht in der 
Lage sind, sind die Umstände der Aufnahme zu protokollieren.
2 Bei freiwilligem Aufenthalt können sie jederzeit ihren Austritt verlangen.

§  20 Therapieplan
1 Nach Eintritt in die Behandlungsinstitution wird in Absprache mit dem Patienten 
oder der Patientin ein Therapieplan erstellt. Dieser enthält Angaben über die Proble-
me und Bedürfnisse der betroffenen Person sowie insbesondere die mittel- und lang-
fristigen Behandlungs-, Rehabilitations- und Pflegeziele mit den geplanten Therapi-
en  und  Massnahmen.  Der  Therapieplan  berücksichtigt  die  Hilfs-  und  Unterstüt-
zungsmöglichkeiten aus dem sozialen Umfeld des Patienten oder der Patientin.
2 Der Therapieplan wird veränderten Verhältnissen und der persönlichen Entwick-
lung der betroffenen Person laufend angepasst.
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§  21 Riskante Therapien
1 Wissenschaftlich abgesicherte, aber besonders riskante Behandlungsmethoden be-
dürfen der schriftlichen Zustimmung des Patienten oder der Patientin.
2 Die Anwendung einer besonders riskanten Behandlungsmethode gegen den Willen 
der betroffenen Person ist dem Departement zu melden.
3 Die kantonale Ethikkommission führt ein Verzeichnis der besonders riskanten Me-
thoden. Das Departement kann das Verzeichnis für verbindlich erklären und die An-
wendung von Methoden einschränken. *

§  22 Zwang
1 Zwangsmassnahmen dürfen nur von der Klinikleitung angeordnet werden. Sie dür-
fen nur so lange angewendet werden, wie die Situation dauert, die sie verursacht hat. 
Die Anwendung von Zwang hat unter grösstmöglicher  Schonung der betroffenen 
Person zu erfolgen.
2 Der verantwortliche Arzt oder die verantwortliche Ärztin hat für eine geeignete Si-
cherung, Betreuung und Überwachung des Patienten oder der Patientin zu sorgen. 
Die Verantwortlichen überprüfen die Notwendigkeit der Fortführung der Massnah-
me in angemessenen Abständen. Sie orientieren die Klinikleitung regelmässig über 
den Zustand der betroffenen Person.
3 Die Gründe für die Zwangsmassnahme, die Art und die Dauer der Massnahme so-
wie die Angaben über die beteiligten Personen sind zu protokollieren.
4 Die Klinikleitung kann über die Durchführung freiheitsbeschränkender Massnah-
men Richtlinien erlassen. Diese bedürfen der Genehmigung des Departementes.

§  23 * …

§  24 * …

4. Besondere Bestimmungen für Heilversuche und 
wissenschaftliche Versuche

§  25 * …

§  26 * …

§  27 * …

§  28 * …
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§  29 * …

5. Schlussbestimmungen

§  30 Aufhebung bisherigen Rechtes
1 Die Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung der Patienten in den 
kantonalen Einrichtungen des Gesundheitswesens vom 16. Juni 1987 wird aufgeho-
ben.

§  31 Inkrafttreten
1 Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Gesetz vom 26. Juni 1996 betreffend 
die Änderung des Gesetzes über das Gesundheitswesen (Gesundheitsgesetz)  vom 
5. Juni 1985 am 1. Januar 1997 in Kraft.
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Änderungstabelle - Nach Paragraph

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Amtsblatt
§ 1 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 2 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 3 25.05.2010 01.06.2010 Titel geändert 21/2010
§ 3 Abs. 1 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 6 Abs. 2 25.05.2010 01.06.2010 aufgehoben 21/2010
§ 7 Abs. 3 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 10 Abs. 3 04.12.2012 01.01.2013 geändert 49/2012
§ 11 Abs. 2 04.12.2012 01.01.2013 geändert 49/2012
§ 11 Abs. 4 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 12 04.12.2012 01.01.2013 geändert 49/2012
§ 13 Abs. 1 22.03.2011 01.04.2011 geändert 12/2011
§ 13 Abs. 2 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 16 Abs. 1 25.05.2010 01.06.2010 geändert 21/2010
§ 18 Abs. 2 04.12.2012 01.01.2013 geändert 49/2012
§ 21 Abs. 3 22.02.2000 keine Angabe geändert -
§ 23 05.02.2013 01.01.2013 aufgehoben 6/2013
§ 24 05.02.2013 01.01.2013 aufgehoben 6/2013
§ 25 11.12.2001 01.01.2002 aufgehoben 50/2001
§ 26 11.12.2001 01.01.2002 aufgehoben 50/2001
§ 27 11.12.2001 01.01.2002 aufgehoben 50/2001
§ 28 11.12.2001 01.01.2002 aufgehoben 50/2001
§ 29 11.12.2001 01.01.2002 aufgehoben 50/2001
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